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Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2023, 20:00 Uhr im Singsaal Wynau 
 
Traktanden 
 
Die Traktanden für die Gemeindeversammlung vom Montag, 5. Juni 2023 stellen sich 
wie folgt zusammen: 
 
A-Geschäfte 
1. Jahresrechnung 2022 
 
2. Wahl externe Revisionsstelle 2023 

 
3. Gemeindepolizeireglement, Genehmigung Anpassung 

 
4. Reglement über das Schulwesen, Genehmigung Anpassung 
 
C-Geschäfte 
5. Verschiedenes und Kenntnisnahmen  
 

 
Einleitung Konstituierung  
Die Unterlagen liegen 30 Tage vor der Versammlung zur Einsichtnahme bei der Ein-
wohnergemeinde Wynau auf. Zu dieser Versammlung sind alle Stimmberechtigten 
eingeladen (ab dem zurückgelegten 18. Altersjahr), die seit mindestens 3 Monaten in 
der Gemeinde wohnhaft sind. Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen 
nach der Versammlung beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau in 3380 Wangen 
a/A schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 63 ff Verwaltungs-
rechtspflegegesetz). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften 
ist sofort zu beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz, Rügepflicht). Wer rechtzeitige 
Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen. 
 
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2022 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2022 wurde nach der 
Versammlung gemäss Art. 59 Abs. 1 des OgR der Einwohnergemeinde Wynau vom 8. 
Dezember 2022 bis am 9. Januar 2023 öffentlich bei der Gemeindeschreiberei aufge-
legt. Es sind keine Einsprachen eingegangen. Der Gemeinderat Wynau hat das Proto-
koll an der Sitzung vom 16. Januar 2023 genehmigt. Die Gemeindeversammlung wird 
über die Genehmigung orientiert. 
 

 
1. Jahresrechnung 2022 
Die Gemeinderechnung liegt während 30 Tagen bei der Einwohnergemeinde Wynau 
auf und kann auf der Homepage der Gemeinde Wynau heruntergeladen werden. Sie 
wird an der Gemeindeversammlung von Peter Gerber, Gemeinderat Ressort Finanzen, 
vorgestellt. 
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  Ergebnis CHF 
Erfolsrechnung   
Gesamthaushalt Ertragsüberschuss 7'182.96 
 
davon  
 
Allgemeiner Haushalt Aufwand-/Ertragsüberschuss 0.00 
 
Spezialfinanzierung Wasserversorgung Aufwandüberschuss -21'477.75 
 
Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Ertragsüberschuss 22'707.30 
 
Spezialfinanzierung Abfallentsorgung Ertragsüberschuss  7'681.36 
 
Spezialfinanzierung Feuerwehr Aufwandüberschuss -1'727.95 
 
Investitionsrechnung Nettoinvestitionen 3'688'992.00 
 
Antrag Gemeinderat 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 zu 
genehmigen. 
 
 

2. Wahl Revisionsstelle 2023 
Gemäss Art. 14 Abs. 1 des Organisationsreglements der Einwohnergemeinde Wynau 
beschliesst die Gemeindeversammlung jährlich die externe Revisionsstelle (privat- 
oder öffentlich-rechtlich organisiert). 
 
An der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2022 wurde die BDO AG aus Burgdorf 
einstimmig gewählt. Da es sinnvoll ist, die Revisionsstelle ab und an zu wechseln, 
beantragt der Gemeinderat für die Revision der Jahresrechnung 2023 die Finances 
Publiques AG aus Bowil zu wählen. 
 
Antrag Gemeinderat 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Finances Publiques AG 
aus Bowil als Revisionsstelle zu wählen. 
 
 
3. Gemeindepolizeireglement, Genehmigung Anpassung 
An der Gemeinderatssitzung vom 16. Januar 2023 hat der Gemeinderat entschieden, 
tagsüber ein generelles Feuerwerksverbot zu erlassen und dieses lediglich am 1. Au-
gust bis Mitternacht sowie in der Silvesternacht zwischen 23:00 Uhr bis 01:00 Uhr 
zuzulassen. Ausserhalb dieser Zeiten darf einzig mit einem bewilligten Gesuch Feu-
erwerk abgebrannt werden. 
 
Ausserdem wurde an derselben Sitzung beschlossen, eine allgemeine Parkgebühr für 
Dauerparker von CHF 30.- im Monat einzuführen.  
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Antrag Gemeinderat 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die beiden Änderungen bzw. Ergänzun-
gen im Gemeindepolizeireglement zu genehmigen. Die Änderungen sollen per 1. Juli 
2023 in Kraft gesetzt werden. 
 

 
4. Reglement über das Schulwesen, Genehmigung Anpassung 
Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Nutzung der Turnhalle von Privatperso-
nen beantragt werden kann und jedes Gesuch einzeln beurteilt wird. Somit ist eine 
frühzeitige Anfrage notwendig. Im Weiteren hat die alte und die neue Turnhalle ak-
tuell noch dieselben Tarife. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung 
die Anpassung der Tarife wie folgt. 
 

Benutzungstarif Schulanlage Wynau 
 
Turnhalle Stundenansatz 
Alte Turnhalle Trainings, Proben, Matches CHF 20.00/Std. 
Neue Turnhalle Trainings, Proben, Matches CHF 40.00/Std. 
Singsaal, Küche (ohne Geschirr) CHF 20.00/Std. 
Schulzimmer, Aussenanlage CHF 10.00/Std. 
 
Anlässe ohne Konsumation 
Alte Turnhalle CHF 100.00/Tag 
Neue Turnhalle CHF 200.00/Tag 
Singsaal CHF 100.00/Tag 
Schulzimmer CHF  50.00/Tag 
Aussenanlage CHF  50.00/Tag 
(gedeckter Durchgang, nur Schulhausplatz, 
 Rasen- und Hartplatz) 
 
Anlässe mit Konsumation 
Alte Turnhalle CHF 200.00/Tag 
Neue Turnhalle CHF 400.00/Tag 
Singsaal CHF 200.00/Tag 
Schulzimmer CHF 100.00/Tag 
Aussenanlage (siehe oben) CHF 100.00/Tag 
 
Küche (ohne Geschirr) CHF  100.00/Tag 
 
Der Reinigungsbeitrag wird individuell festgelegt. 
 
Antrag und Beschluss 
Der Gemeinderat stellt der Gemeindeversammlung den Antrag, die Anpassungen im 
Reglement über das Schulwesen zu genehmigen und dieses per 1. August 2023 in 
Kraft zu setzen. 
 

 
5. Verschiedenes und Kenntnisnahmen 
Neuigkeiten folgen an der Gemeindeversammlung 


